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EuroGrundinvest-Fonds: Anlegergelder in Not 

 

Die EuroGrundinvest-Fonds (EGI-Fonds) haben Schieflage. Richtig in die Öffentlichkeit ist diese 

Nachricht im Sommer 2016 auf den Gesellschafterversammlungen in Freising gedrungen. Weitere 

Meldungen, die sogar das Portemonnaie der Anleger persönlich betreffen, sorgen seit Herbst 2016 

für Sorgen. 

 
Seit 2014 stehen EGI-Fonds im Kreuzfeuer unserer Kritik 
 
Bereits 2014 machten erste Warnungen über gefährdete EGI-Fonds die Runde. Die Kanzlei 
Göddecke berichtete darüber. Vgl. Euro Grundinvest: Staatsanwaltschaft durchsucht bei Hartwieg 
und seinen Unternehmen. 
 
 
Anleger müssen jetzt informiert handeln 
 
Alle Anleger, die in EGI-Fonds investierten, sind auf valide Informationen angewiesen, um ihre 
persönliche Situation einschätzen zu können. Diese finden sie hier auf dieser Internetseite und in 
den Rundbriefen der GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE.  
 
Den Rundbrief können Sie kostenfrei erhalten. Der regelmäßige Bezug ist für Sie als EGI-Anleger 
sinnvoll, da Sie so bei aktuellem Anlass informiert werden und nicht jeder Rundbrief auf unserer 
Internetseite veröffentlicht wird. Nur durch den regemäßigen Bezug sichern Sie sich also den 
verlässlichen Informationsbezug.  
 

Einfach HIER bestellen. 
 

Oktober 2016 (Rechtsanwalt Hartmut Göddecke / Rechtsanwalt Ralf Born) 
Tel.: 02241/1733-0 

 
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“  
 
 
 
:: Rundbrief Nr. 4 (PDF-Datei) 
(27. Oktober 2016) 
 
:: EuroGrundinvest-Fonds Anlegergelder in Not Insolvenz Persönliche Haftung 
(12. Oktober 2016) 
 
:: EGI Euro Grundinvest: Anleger für erfolgsorientierte Sanierung der Fonds 
(12. August 2016) 
 
:: EGI Euro Grundinvest: Wie Anleger weiter entrechtet werden sollen 
(25. Juli 2016) 
 



 

 

:: Euro Grundinvest: Staatsanwaltschaft durchsucht bei Hartwieg und seinen Unternehmen 
(05. August 2014) 
 
:: Euro Grundinvest: Explosives Anlagemodell – Anleger haben das Nachsehen 
(23. April 2014) 
 
 
 
 

 


